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Eigenerklärung zur Gesetzestreue 

Projektname / Aktenzeichen 

(von der Vergabestelle auszufüllen) 

Projektname: 

Aktenzeichen: 

Bietername und -anschrift 

(von dem Bieter / Teilnehmer auszufüllen) 

Ich erkläre / wir erklären, dass: 

• keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, wegen einer der in §
123 Abs. 1 GWB genannten Straftaten (z.B. §§ 129 -129b,89c, 261,263, 264, 299-299b,
108e, 333 -335a,232 -233a StGB, Art.2§2IntBestG) oder vergleichbarer Vorschriften
anderer Staaten verurteilt worden ist und es ist auch nicht aus denselben Gründen eine
Geldbuße nach § 30 OWiG gegen das Unternehmen festgesetzt worden.
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• das Unternehmen seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und 
Beiträgen zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat. 

• das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, es über das Vermögen des Unternehmens 
kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren beantragt, eröffnet oder mangels 
Masse abgelehnt worden. Das Unternehmen befindet sich auch nicht in Liquidation oder 
hat seine Tätigkeit eingestellt. 

• das Unternehmen im Vergabeverfahren keine vorsätzlich unzutreffenden Erklärungen 
abgegeben, keine irreführenden Informationen übermittelt und mit anderen Unternehmen 
keine Vereinbarungen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. 

• kein Ausschlussgrund nach § 21 AentG, § 19 MiloG, § 21 SchwarzArbG und § 98c 
AufenthG vorliegt. Insbesondere wurde gegen das Unternehmen keine Geldbuße von 
mindestens 2.500 € wegen eines Verstoßes nach § 23 AEntG oder § 21 MiloG verhängt. 
Auch wurde gegen das Unternehmen oder einen Vertretungsberechtigten keine 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten und keine Geldstrafe von mehr als 90 
Tagessätzen oder Geldbuße von mindestens 2.500 € wegen Verstoßes gegen eine in § 
21 SchwarzArbG aufgeführte Vorschrift verhängt. 

 

Tritt bei den vorgenannten Umständen zu einem späteren Zeitpunkt eine Änderung ein, so ist 
dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Wissentlich falsche Erklärungen können den 
Ausschluss von diesem und weiteren Verfahren zur Folge haben. Werden diese Umstände 
nach Auftragserteilung bekannt, steht dem Auftraggeber ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zu. Mögliche Schadensersatzforderungen bleiben davon unberührt. 
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